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Auch fast noch ein 

Der Freispruch der Täter von Schattendorf 

Der Prozess gegen die Täter von Schattendorf wird 

von Medienkampagnen begleitet.  

Die regierungsnahe Presse der Christlichsozialen und 

Deutschnationalen stellt sie als „Vaterlandsverteidi-

ger“ dar, die sich nur gewehrt hätten. Am Tod des 

kleinen Grössing sei der Vater schuld, der seine Auf-

sichtspflicht vernachlässigt habe. Sie fordern einen 

Freispruch. Ebenso heftig fordert die sozialdemokra-

tische Presse die Verurteilung der „Arbeitermörder“. 

Auch der Staatsanwalt fordert bis zum Schluss eine 

Verurteilung, obwohl er politisch unter Druck gesetzt 

wird. In seinem Schlussplädoyer belegt er, dass die 

drei „Frontkämpfer“ keinesfalls in Notwehr, sondern 

vorsätzlich gehandelt hätten. Auch 7 der 12 Geschwo-

renen erklären die Angeklagten für „ schuldig“ – 

doch das ist eine Stimme zu wenig. So kommt es zum 

Freispruch. Für die  Sozialdemokratie ist es ein 

Schock, denn sie sieht die Einführung der Schwurge-

richte mit Laienrichterinnen und Laienrichtern aus 

dem Volk als großen demokratischen Fortschritt an. 

Die Nachricht vom Freispruch verbreitet sich lange, 

bevor die Berichte darüber am Morgen des 15. Juni 

1927 in den Zeitungen erscheinen, - von der regie-

rungsnahen Presse als „klares“ und „gerechtes“ Ur-

teil bejubelt, von den sozialdemokratischen Medien 

mit Empörung und Verzweiflung kommentiert. Die 

„rote“ Opposition sieht sich zum Freiwild erklärt. 

Die ersten Entscheidungen für eine Protestdemonstra-

tion gegen das „Schandurteil“ fallen, bevor die Zei-

tungen in den Trafiken aufliegen. Auch fast noch ein 

Jahrhundert später wird diskutiert, ob eine verantwor-

tungsbewusstere Berichterstattung das Aufschaukeln 
der Gewalt trotzdem hätte bremsen können. 


